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Verdacht des Verstoßes gegen die RahmenO 

 

MODULNUMMER: 
 

MODULTITEL: 
 

UNABHÄNIGIG VON MODULPRÜFUNG 

LEHRSPRACHE ENGLISCH IN EINEM PFLICHTMODUL (§10 

ABS. 1 SATZ 1) 
 

FALSCHE EINORDNUNG DER MODULPRÜFUNG (§12 ABS. 1 

SATZ 2) 
 

LERNZIEL, INHALT, LERNFORMEN, ARBEITSUMFANG, LEHR- 
UND PRÜFUNGSSPRACHE UND/ODER ZU ERBRINGENDE 

LEISTUNG ENTSPRICHT NICHT DER MODULBESCHREIBUNG 

(§9 ABS. 3) 

 

MODULABSCHLUSSPRÜFUNG 

DER PRÜFUNGSTERMIN UND DIE PRÜFUNGSDAUER BZW. 
DER PRÜFUNGSUMFANG WURDEN NICHT RECHTZEITIG VOR 
BEGINN DER MODULANMELDUNG IM VERANSTALTUNGS-

VERZEICHNIS VERÖFFENTLICHT (§12 ABS. 6 SATZ 1) 

 

ERGEBNIS EINER MÜNDLICHEN MODULABSCHLUSSPRÜFUNG 

WURDE NICHT  IM ANSCHLUSS AN DIE PRÜFUNG BEKANNT 

GEGEBEN (§12 ABS. 8 SATZ 2) 

 

MODULABSCHLUSSPRÜFUNG MIT VORAUSSETZUNG 

KEINE DIDAKTISCHE BEGRÜNDUNG DER VERKNÜPFUNG DER 

VORAUSSETZUNG ZUR TEILNAHME AN DER MODULAB-

SCHLUSSPRÜFUNG (§12 ABS. 1 SATZ 3) 

 

IM MODUL WERDEN KEINE GRUNDSÄTZLICHEN FERTIGKEI-

TEN ODER KENNTNISSE EINES FACHES ERWORBEN (§12 

ABS. 1 SATZ 4) 

 

INFORMATION ÜBER ERWERB DER VORAUSSETZUNG (§13 

ABS. 2 SATZ 4) 
 

ERMITTLUNG DER GESAMTPUNKTZAHL NICHT ÜBER PUNK-

TE- ODER PROZENTSKALA SONDERN ÜBER NOTEN (§15 

ABS. 4 SATZ 2 & 3) 

 

MODUL MIT CONTINUOUS ASSESSMENT 

EINZELNE TEILLEISTUNGEN ENTSPRECHEN ODER ÜBER-

STEIGEN IN INHALT UND/ODER UMFANG EINE MODULAB-

SCHLUSSPRÜFUNG (§12 ABS. 4 SATZ 2) 

 

ERGEBNIS EINER TEILLEISTUNG NICHT RECHTZEITIG VOR 

DEM ERBRINGEN EINER WEITEREN TEILLEISTUNG BEKANNT 

GEGEBEN (§12 ABS. 8 SATZ 3) 

 

TEILLEISTUNG DES CONTINUOUS ASSESSMENT IM PRÜ-

FUNGSZEITRAUM  (§13 ABS. 5) 
 

SONSTIGES 

  

 


